
KIRCHEN-
RECHT 
GEFÄHRDET
DIE ÄRZTLICHE 
BERUFSFREIHEIT UND  
FRAUENGESUNDHEIT.

Das »christliche Krankenhaus« Lippstadt 
untersagt dem Leiter der Frauenklinik  

medizinisch notwendige Schwangerschafts-
abbrüche durchzuführen.


